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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.06.1987

Norm

StGB §15 B3

Rechtssatz

Die Kriterien strafbaren Versuchs erfüllt jedenfalls, wer mit dem Vorsatz, einen Einbruchsdiebstahl zu begehen, sich

unter Mitbringung einer Leiter am Tatort eingefunden und alle Vorkehrungen für den sofortigen Abtransport der Beute

getroffen hat.
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